
FAQ – Autos

Infos zum Begriff Luxustangente, den Vorteilen eines Fiskal-LKW, Firmen-Kfz, Kfz im Pri‐
vatvermögen, …

Weitere Infolisten als Video

Was versteht man eigentlich unter der „Luxustangente“?

Aufwendungen für Pkw werden in der Regel steuerlich nur anerkannt, wenn sie betrieb‐
lich veranlasst und angemessen sind. Die Angemessenheitsgrenze für die Anschaffung
eines Pkws beträgt € 40.000,00.

Die Angemessenheitsgrenze der Anschaffungskosten umfassen neben dem Nettopreis
auch die USt, die NoVA und auch alle Kosten für Sonderausstattungen (Klimaanlage,
Alufelgen, Sonderlackierungen, ABS, Airbag, Allradantrieb, serienmäßig eingebautes
Autoradio, serienmäßig eingebautes Navigationsgerät usw.). Selbstständig bewertbare
Sonderausstattungen gehören nicht zu den Anschaffungskosten (nachträglich eingebau‐
tes Navigationsgerät oder Computer-Fahrtenbuch). Anschaffungskostenabhängige Nut‐
zungsaufwendungen (Kasko-Versicherung, usw.) sind im entsprechenden Ausmaß zu kür‐
zen.

Anschaffungskostenunabhängige Nutzungsaufwendungen wie Treibstoffkosten sind in
voller Höhe abzugsfähig.

Bei Gebraucht-Pkw ist für die Ermittlung der Luxustangente der Neupreis maßgeblich,
sofern das Kfz nicht älter als fünf Jahre ist. Ist der Pkw älter als fünf Jahre, wird auf die
tatsächlichen Anschaffungskosten abgestellt.

Das Überschreiten der Angemessenheitsgrenze wirkt sich insofern auf den steuerlichen
Gewinn aus, als die jährliche Abschreibung (in der Mehr-Weniger-Rechnung) zu kürzen
ist. Die Kürzung ist um jenes prozentuelle Ausmaß vorzunehmen, in dem die tatsächli‐
chen Anschaffungskosten die € 40.000,00 überschreiten.
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Folgendes Beispiel zur Veranschaulichung:

Ein Pkw wird um € 48.000,00 (inkl. USt und NoVA) angeschafft. Unter Anwendung der
Angemessenheitsgrenze von € 40.000,00 beträgt die Luxustangente 16,67 %. Legt man
als Abschreibungsdauer die steuerlich zwingenden acht Jahre zugrunde, beträgt die jähr‐
liche Abschreibung € 6.000,00. Diese wird nun um die Luxustangente von 16,67 % (= €
1.000,00) gekürzt, sodass sich der steuerliche Gewinn um € 1.000,00 erhöht. Betragen
die anschaffungskostenabhängigen Nutzungsaufwendungen, z. B. € 3.600,00 pro Jahr,
sind sie noch um 16,67 % (= € 600,00) zu kürzen, sodass sich der steuerliche Gewinn um
€ 600,00 erhöht.

Was ist ein Fiskal-Lkw?

Wenn Sie als Unternehmerin bzw. Unternehmer die Anschaffung eines Kraftfahrzeugs
überlegen, gibt es die Möglichkeit, einen sogenannten Fiskal-Lkw zu erstehen.

Als Fiskal-Lkw gelten Kastenwagen, Kleinlastkraftwagen, Pritschenwagen und Kleinbus‐
se. Es gibt eine Liste vom Bundesministerium für Finanzen (BMF) (https://www.bmf.gv.at/the‐

men/steuern/kraftfahrzeuge/vorsteuerabzugsberechtigte-fahrzeuge.html), in der alle Fiskal-Lkw ver‐
zeichnet sind.

Wird ein Fiskal-Lkw nach dem Kauf umgebaut, kann das zum Verlust der steuerlichen
Vorteile führen.

Welche Vorteile bringt ein Fiskal-Lkw?

Der Fiskal-Lkw bietet Ihnen verschiedene steuerliche Begünstigungen:

Einerseits ist ein Vorsteuerabzug möglich, andererseits ist eine kürzere steuerrechtliche
Abschreibungsdauer statt der zwingenden acht Jahre erlaubt. Der Fiskal-Lkw zählt auch
zu den begünstigten Wirtschaftsgütern, die maßgeblich sind für den investitionsbeding‐
ten Gewinnfreibetrag.

Darüber hinaus entfällt im Falle einer Anschaffung eines Fiskal-Lkw die Angemessen‐
heitsprüfung, die normalerweise bei der Anschaffung eines Personenkraftwagens – so die
Anschaffungskosten € 40.000,00 übersteigen – durchgeführt werden muss.
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Welche Vorteile bringt ein Elektroauto (Pkw)?

Die Anschaffung eines Pkw mit 0 Gramm Emission (Elektroauto) für Ihr Unternehmen bie‐
tet Ihnen im Vergleich zur Anschaffung eines Pkw mit Verbrennungsmotor bei Vorliegen
diverser Voraussetzungen verschiedene steuerliche Begünstigungen:

Bei Anschaffungskosten bis brutto € 40.000,00 ist ein Vorsteuerabzug zur Gänze möglich.
Zwischen € 40.000,00 und € 80.000,00 ist dies zum Teil möglich, ab € 80.000,00 steht
kein Vorsteuerabzug zu.

Das Elektroauto zählt auch zu den begünstigten Wirtschaftsgütern, die maßgeblich sind
für den Investitionsfreibetrag (15 %, im Zeitraum 1.11.2025-31.12.2026 befristet 22 %).

Auch entfällt bei Elektroautos die Normverbrauchsabgabe (NoVA).

Nutzt eine Dienstnehmerin bzw. ein Dienstnehmer einen Elektro-Firmenwagen zu priva‐
ten Zwecken, so fällt kein Sachbezug an.

Soll ich bei meinem Auto, das ich in meinem
Unternehmen benutze, das Kilometergeld oder die
tatsächlichen Kosten verrechnen?

Das Kilometergeld oder die tatsächlichen Kosten können dann verrechnet werden, wenn
sich das Auto im Privatvermögen befindet. Wird das Auto dem Betriebsvermögen zuge‐
rechnet, können nur die tatsächlichen Aufwendungen angesetzt werden.

Ob ein Kfz dem Privat- oder Betriebsvermögen zugerechnet wird, hängt vom Ausmaß der
betrieblichen Nutzung ab. Wird das Fahrzeug zu mehr als 50 % betrieblich genutzt, so
zählt es zum Betriebsvermögen, bei einer betrieblichen Nutzung von weniger als 50 % ist
es dem Privatvermögen zuzurechnen.

Welche steuerlichen Einschränkungen muss ich
beachten, wenn das Kfz im Betriebsvermögen ist?

Wird ein Kfz dem Betriebsvermögen zugerechnet, so sind als Aufwendungen für den
Betrieb des Kfz neben den laufenden Betriebskosten (Benzin, Reparaturen, Versicherung)
auch die Absetzung für Abnutzung (AfA) anzusetzen.

Bei der Berechnung der Abschreibung und der anschaffungskostenabhängigen Nut‐
zungsaufwendungen (Kasko Versicherung, Haftpflichtversicherungsprämie inkl. motorbe‐



zogener Versicherungssteuer, erhöhte Servicekosten, Zinsen, usw.) ist in der Regel die
Angemessenheitsgrenze von € 40.000,00 und die gesetzliche Mindestnutzungsdauer von
acht Jahren zu berücksichtigen: Kostet der Pkw mehr als € 40.000,00, so sind die darüber
hinausgehenden Anschaffungskosten steuerlich nicht absetzbar (mit Ausnahmen).

Welche steuerlichen Besonderheiten sind zu
berücksichtigen, wenn das Kfz im Privatvermögen ist?

Für ein Kfz, das sich im Privatvermögen des Steuerpflichtigen befindet, besteht ein Wahl‐
recht, ob die auf den betrieblichen Anteil entfallenden tatsächlichen Kosten angesetzt
werden oder das Kilometergeld von € 0,50 (Wert ab 2025, bis 2024 € 0,42) verrechnet
wird. Das amtliche Kilometergeld kann höchstens für 30.000 Kilometer pro Kalenderjahr
angesetzt werden. Liegt die Kilometerzahl für betriebliche Fahrten bei mehr als 30.000
Kilometer pro Kalenderjahr, wird in den meisten Fällen das Kfz ohnehin dem Betriebsver‐
mögen zuzurechnen sein und folglich der tatsächliche Aufwand geltend zu machen sein.

Wird das Kilometergeld abgesetzt, sind damit sämtliche Aufwendungen (auch Maut- und
Parkgebühren) abgegolten. Nur Schäden aufgrund höherer Gewalt (z. B. Unfallkosten)
können gegebenenfalls zusätzlich zum Kilometergeld geltend gemacht werden.

Wie kann nachgewiesen werden, zu welchem Anteil das
Kfz für betriebliche Fahrten einerseits und zu privaten
Fahrten andererseits verwendet wird?

Der Nachweis der Fahrtkosten kann mittels eines Fahrtenbuches bzw. durch andere Auf‐
zeichnungen, die eine verlässliche Beurteilung ermöglichen, erbracht werden. Aus dem
laufend geführten Fahrtenbuch müssen das Datum, Ort, Zeit und Kilometerstand jeweils
am Beginn und am Ende der Fahrt, Zweck jeder einzelnen Fahrt und die Anzahl der
gefahrenen Tageskilometer, aufgegliedert in betrieblich und privat gefahrene Kilometer,
ersichtlich sein. Anhand der Aufteilung auf betriebliche und private Fahrten wird bei Gel‐
tendmachung der tatsächlichen Kosten ein Privatanteil ausgeschieden.

Ich will meinem Dienstnehmer einen Firmen-Pkw zur
Verfügung stellen. Wie stelle ich den Privatanteil fest?

Besteht für eine Arbeitnehmerin bzw. einen Arbeitnehmer die Möglichkeit ein Firmen-Kfz
privat zu nutzen, so ist grundsätzlich ein Sachbezug von 2 % der Anschaffungskosten



(einschließlich Umsatzsteuer und Normverbrauchsabgabe), maximal € 960,00 monatlich,
als Vorteil aus dem Dienstverhältnis zu versteuern.

Für Kraftfahrzeuge mit einem geringem CO2-Emissionswert sind jedoch nur 1,5 % bzw.
maximal € 720,00 anzusetzen.

Bei Anschaffungen in 2020 gilt:

Erstzulassung des Pkw bis zum 31.3.2020:

Es gilt die Grenze bei 118 g CO2/km bezogen auf das NEFZ-Prüfverfahren (alte Sachbe‐
zugswerteverordnung).

Erstzulassung des Pkw ab dem 1.4.2020:

Ist der WLTP-Emissionswert im Typen- bzw. Zulassungsschein ausgewiesen gilt die neue
Grenze von 141 g CO2/km (neue Sachbezugswerteverordnung).

Ist der WLTP-Emissionswert im Typen- bzw. Zulassungsschein NICHT ausgewiesen gilt
die Grenze von 118 g CO2/km entsprechend der alten Sachbezugswerteverordnung.

Der CO2-Emissionswert von 141 g/km bezogen auf den WLTP-Emissionswert verringert
sich beginnend ab dem 2021 bis 2025 um jährlich 3 Gramm. Die CO2-Emissionswert-
Grenze bezieht sich auf das Jahr der erstmaligen Zulassung.

Wird das Fahrzeug im Jahresdurchschnitt für Privatfahrten von höchstens 500 km monat‐
lich benützt, so ist der halbe Sachbezugswert anzusetzen. Er beträgt seit Jahresbeginn 1
% bzw. 0,75 % der Anschaffungskosten – maximal € 480,00 bzw. € 360,00.

Kein Sachbezug ist anzusetzen bei Kraftfahrzeugen mit null Gramm CO -Emissionswert
pro Kilometer (Elektroautos – keine Hybridmodelle).

Stand: 1. Jänner 2026

Trotz sorgfältiger Datenzusammenstellung können wir keine Gewähr für die Vollständig‐
keit und Richtigkeit der dargestellten Informationen übernehmen. Bei weiteren Fragen
stehen wir Ihnen im Rahmen unserer Berufsberechtigung jederzeit gerne für eine persön‐
liche Beratung zur Verfügung.
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Wachsen Sie mit uns

in Wien oder Salzburg

Arbeiten Sie mit uns an klarer Beratung und smarter Digitalisierung – so viel wie
sinnvoll, so wenig wie nötig.

Weiterbildung

Fortlaufende Schulungen und Zertifizierungen auf
Firmenkosten.

Flexible Modelle

Vollzeit, Teilzeit oder Homeoffice – wir finden Ihr
passendes Setup.

Moderne Tools

Arbeiten Sie mit der neuesten Software und digitalen
Lösungen.

10+
Team-Mitglieder
2
Standorte
300+
Zufriedene
Mandanten
100%
Digital
Jetzt bewerben → (https://www.nika.at/de/karriere/index_ger.html)

Mit diesem QR-Code gelangen Sie schnell und einfach auf diese Seite

Scannen Sie ganz einfach mit einem QR-Code-Reader auf Ihrem
Smartphone die Code-Grafik links und schon gelangen Sie zum
gewünschten Bereich auf unserer Homepage.

https://www.nika.at/de/karriere/index_ger.html
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